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land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Bayern
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Soweit die Mitversicherung im Versicherungsschein oder
seinen Nachträgen dokumentiert ist, gilt:
Der Versicherungsschutz für das Produkthaftpflichtrisiko
richtet sich ausschließlich nach den nachstehenden Ver-
einbarungen. Teil B Ziff. 2.2 der Bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
in Bayern H 5052 gilt insofern als gestrichen.

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstan-
dene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versiche-
rungsnehmer

- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,

- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den
Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgeführt hat.

2 Vorumsätze

Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche wegen
Schäden durch Erzeugnisse, die vor Beginn dieses Ver-
trages ausgeliefert wurden, soweit der Versicherungs-
nehmer die Fehlerhaftigkeit der Erzeugnisse bei Abschluss
dieses Vertrages nicht kannte.
Ausgenommen hiervon sind Ansprüche im Rahmen der
Ziff. 4.2 ff wegen Schäden durch Erzeugnisse, die vor In-
krafttreten dieser Vertragsvereinbarungen ausgeliefert
wurden.

3 Schadenmeldefrist

Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während
der Versicherungsdauer vorkommenden Versicherungs-
fälle, die - unbeschadet sonstiger Anzeigepflichten - dem
Versicherer nicht später als fünf Jahre nach Beendigung
des Versicherungsvertrages gemeldet werden.
Diese Regelung hat nur Gültigkeit für den Versicherungs-
schutz gemäß Ziff. 4.2 ff.

4 Deckungserweiterungen

4.1 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmän-
geln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von § 1, § 4
Ziff. I 1 und 4 Ziff. I 6 Abs. 3 der Bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
in Bayern - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatz-
ansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Per-
sonen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür ver-
schuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Ge-
fahrübergang vorhanden sind.

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatz-
ansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.2.2 genannten Ver-
mögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3 der Bedingungen
für die Haftpflichtversicherung land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe in Bayern infolge Mangelhaftigkeit von Ge-
samtprodukten Dritter, die durch eine aus tatsächlichen
oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennbare Verbindung,
Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaft herge-
stellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen Pro-
dukten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Re-
gelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers

als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers enthalten.
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Män-
geln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend
von § 1, § 4 Ziff. I 1 und 4 Ziff. I 6 Abs. 3 der Bedingungen für
die Haftpflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe in Bayern - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür ver-
schuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Ge-
fahrübergang vorhanden sind.
4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche
wegen
4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen
Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz
nach den Ziff. 1 oder 4.1 besteht;  
4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte
aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die
mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;   
4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaft-
lich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder
für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.10).
Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte
(nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung)
steht;
4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen
Gewinnes), weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit ei-
nem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber
Ziff. 6.10). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnach-
teile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufs-
preis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Liefe-
rung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für die
Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre;       
4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers un-
mittelbar entstandenen Kosten durch den Produktionsaus-
fall, der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte
herrührt. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden
Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versi-
chert.

4.3 Weiterver- und -bearbeitungsschäden

4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatz-
ansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.3.2 genannten Ver-
mögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3 der Bedingungen
für die Haftpflichtversicherung land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe in Bayern infolge Weiterverarbeitung oder
-bearbeitung mangelhaft hergesteller oder gelieferter Er-
zeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder
Verarbeitung mit anderen Produkten stattfindet. Erzeug-
nisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten.
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Män-
geln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend
von § 1, § 4 Ziff. I 1 und 4 Ziff. I 6 Abs. 3 der Bedingungen für
die Haftpflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe in Bayern - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
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rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür ver-
schuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Ge-
fahrübergang vorhanden sind.
4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche
wegen
4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbei-
tung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des
Entgeltes für die mangelhaften Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers, sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten
Erzeugnisse unveräußerlich sind;
4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaft-
lich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten
oder -bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere
Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.10). Der Versicherer
ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das
Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers
zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbei-
teten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer
Schadenbeseitigung) steht;
4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen
Gewinnes), weil die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten
Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass ver-
äußert werden können (siehe aber Ziff. 6.10). Der Versi-
cherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhält-
nis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei
mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder
-bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.

4.4 Aus- und Einbaukosten

4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatz-
ansprüche Dritter wegen der in den Ziff. 4.4.2 und 4.4.3 ge-
nannten Vermögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3 der
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe in Bayern infolge Mangel-
haftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Ein-
bau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangel-
haft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstan-
den sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können
sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Pro-
dukte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungs-
nehmers enthalten.
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Män-
geln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend
von § 1, § 4 Ziff. I 1 und 4 Ziff. I 6 Abs. 3 der Bedingungen für
die Haftpflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe in Bayern - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür ver-
schuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Ge-
fahrübergang vorhanden sind.
4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche
wegen
4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnis-
se (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d.h. Kosten für das
Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangel-
hafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen
oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangel-
freier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausge-
nommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung
mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte
Dritter;

4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse
oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher
an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des
Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten
Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten
zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des
Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Liefe-
rung des Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches,
sind nur die Kosten des Direkttransportes versichert.
4.4.3 Ausschließlich für die in Ziff. 4.4.2 genannten Kosten
besteht in Erweiterung der Ziff. 4.4.1 - und insoweit ab-
weichend von § 1, § 4 Ziff. I 1 und 4 Ziff. I 6 Abs. 3 der Be-
dingungen für die Haftpflichtversicherung land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe in Bayern - Versicherungsschutz
auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht
zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des
Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder
seinem Abnehmer aufgewendet werden.
4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Er-
zeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in sei-
nem Auftrag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung
hat einbauen oder montieren lassen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftig-
keit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montagelei-
tung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder Lie-
ferung resultiert;
4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß
Ziff. 4.4 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-,
Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese
Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Ver-
sicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schie-
nen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren;
4.4.4.3 Ziff. 6.10 eingreift.

5 Auslandsrisiken

Für im Ausland eintretende Versicherungsfälle und bei
mitversicherten Ansprüchen, die im Ausland geltend ge-
macht werden, gelten neben den sonstigen Vertragsbe-
stimmungen insbesondere Teil B Ziff. 1.4 sowie Teil A Ziff.
6 und 7 der Bedingungen für die Haftpflichtversicherung
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Bayern H 5052.

6 Ausschlüsse und Risikobegrenzungen

6.1 Nicht versichert sind die in Teil B Ziff. 4 ("Ausschlüsse")
der Bedingungen für die Haftpflichtversicherung land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe in Bayern H 5052 genannten
Risiken.
Darüber hinaus sind nicht versichert

Ansprüche, soweit diese nicht in Ziff. 4 ausdrücklich mit-
versichert sind,

- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt
der Leistung;

- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
besserung durchführen zu können;

- wegen Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung;

- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.
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Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprü-
che handelt;

6.2 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger ver-
traglicher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um
im Rahmen der Ziff. 4 versicherte Vereinbarungen be-
stimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und
Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versi-
cherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen
Umfang einzustehen hat;

6.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß § 4 Ziff. II 5 der Be-
dingungen für die Haftpflichtversicherung land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe in Bayern;

6.4 Ansprüche wegen Personenschäden durch im Gel-
tungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Ver-
braucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versiche-
rungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Un-
ternehmer im Sinne des § 4 Abs. 18 AMG nach § 94 AMG
eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

6.5 Ansprüche aus

- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung
von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeit-
punkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer
oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau
von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau in Luft-
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahr-
zeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen;

6.6 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelie-
ferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel be-
haftet sind (z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten,
gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten, Persön-
lichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung);

6.7 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben;

6.8 Ansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden durch
Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick
auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem
Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend er-
probt waren;

6.9 im Rahmen der Versicherung gemäß Ziff. 4.2 ff:
6.9.1 Ansprüche wegen Folgeschäden (z.B. Betriebsunter-
brechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in
Ziff. 4.2 ff ausdrücklich mitversichert sind;
6.9.2 Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen
unternehmerischen Leitung stehen;
6.9.3 Ansprüche aus der Vergabe von Lizenzen.

6.10 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche wegen Kosten gemäß

- Ziffer 4.2.2.3,

- Ziffer 4.3.2.2,

- Ziffer 4.4

sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Vernichtungs-
kosten im Rahmen von

- Ziffer 4.2.2.4,

- Ziffer 4.3.2.3,

die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnis-
sen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser
Regelung können sowohl solche des Versicherungs-
nehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf
gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung des
Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder son-
stiger Dritter an Endverbraucher, Endverbraucher belie-
fernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die
Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen
Mängel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel
beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen
durchführen zu lassen.

7 Versicherungsfall und Serienschaden

7.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des
Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß § 1 Ziff. 1,
§ 5 Ziff. 1 der Bedingungen für die Haftpflichtversicherung
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Bayern.
Bei Ziff. 4.4.3 ist es für den Versicherungsfall - abweichend
von § 1 Ziff. 1, § 5 Ziff. 1 der Bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
in Bayern - unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflicht-
ansprüche handelt.

7.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:
Ziff. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder
Verarbeitung der Erzeugnisse;
Ziff. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verar-
beitung der Erzeugnisse;
Ziff. 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens
oder Auftragens der Erzeugnisse.

7.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfälle

- aus der gleichen Ursache, z.B. aus dem gleichen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei
denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursa-
chen kein innerer Zusammenhang oder

- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen
Mängeln behaftet sind,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in
dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist.
§ 3 Ziff. II 2 Abs. 1 Satz 3 der Bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
in Bayern wird gestrichen.

8 Versicherungssumme

Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der für das
Betriebshaftpflichtrisiko auf dem Versicherungsschein und
seinen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungs-
summen. Für die Deckungserweiterungen gemäß Ziff. 4.2
ff beträgt die Höchstersatzleistung des Versicherers unter
Anrechnung auf die Versicherungssumme für Sachschäden
1.000.000 EUR je Versicherungsfall und 2.000.000 EUR für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

9 Selbstbehalt

Der Versicherungsnehmer hat im Rahmen des Versiche-
rungsschutzes gemäß Ziff. 4.2 ff

- bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatz-
leistung 10 %, mindestens 500 EUR, höchstens 2.500 EUR,

H 5054 (0/01 V) 01.04, Seite 4



- bei allen Versicherungsfällen einer Serie zusammen von
der Schadenersatzleistung 15 %, mindestens 1.000 EUR,
höchstens 7.500 EUR

selbst zu tragen.

10 Vorsorgeversicherung

Für die Deckungserweiterungen gemäß Ziff. 4.2 ff besteht
für Risiken, die nach Abschluss des Vertrages neu entste-
hen (Vorsorgeversicherung gemäß § 1 Ziff. 2 c und § 2 der
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe in Bayern) Versicherungs-
schutz im Rahmen der Versicherungssumme für Sach-
schäden bis zur Höhe der in Ziff. 8 genannten Höchst-
ersatzleistung.
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